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Der Rechtsstreit zwischen der
Stadt St.Gallen und einem bald
60-jährigen Abtwiler Landwirt
rund um die Deponie Tüfento-
bel hat ein Ende gefunden. Wie
die Stadt St.Gallen amMontag-
mittagmitteilte, hat siemit dem
unzufriedenen Grundeigentü-
mer eine Vereinbarung getrof-
fen. Diese umfasst sowohl die
abgeschlossene, die derzeit lau-
fende als auch die noch als Er-
weiterung vorgesehene Etappe.
Dasbedeutet, dassderLandwirt
auch bei einer erneuten Er-
weiterung nicht plötzlich eine
höhere Entschädigung verlan-
gen kann.

Die Stadt und der Milch-
bauer lieferten sich seit Jahren
einenRechtsstreit.DieEinigung
gibt der Stadt auch bei einer er-
neuten Erweiterung Planungssi-
cherheit.

Bundesgericht entschied
bereits zugunsten der Stadt
Aber der Reihe nach. Seit den
1960er-Jahren betreibt Entsor-
gung St.Gallen auf dem Gebiet
der Gemeinde Gaiserwald zwi-
schen dem Sittertobel und En-
gelburg eine Deponie für Aus-
hub- und Abbruchmaterial. Die
Deponie stösst seit einiger Zeit
an ihre Kapazitätsgrenze, wes-
halb die Bevölkerung schon
2003 eine Erweiterung und das
Stadtparlament 2017 einenKre-
dit von 2,1 Millionen Franken
für die Entschädigung ver-
schiedener Landbesitzer ge-
nehmigte.

Der Abtwiler Milchbauer
war mit der Höhe der Entschä-
digung nicht einverstanden und
schlug den Rechtsweg ein. Da-
durch war die weitere Auffül-
lung auf seinen Grundstücken
in Frage gestellt. Um die plan-
mässige Auffüllung weiter-
führen zu können, leitete die
Stadt ein Enteignungsverfahren
ein. Nachdem das Verwaltungs-
gericht die Enteignung 2021
bereits gestützt hatte, entschied
auch das Bundesgericht 2022,

dass die Enteignung rechtens
ist.

Doch der Landwirt wehrte
sich weiter. Obwohl er von der
Stadt 750’000 Franken bekom-
men hätte, war derGrundeigen-
tümer imGegensatz zu anderen
LandbesitzernnichtmitderEnt-
schädigung von 2.50 Franken
pro Kubikmeter Aushubmate-
rial einverstanden.

Verwaltungsgericht gibt der
Stadt recht
Die Schätzungskommission für
Enteignungen des Kantons

St.Gallen beurteilte einen
Marktpreis von 4 Franken pro
Kubikmeter als angemessen.
HättedieStadtdiesenBetragak-
zeptiert, hätte sie dem Bauern
1,2 Millionen Franken zahlen
und im Sinne der Gleichberech-
tigung auch den anderen
Grundeigentümern die Diffe-
renz nachzahlen müssen.

Das wollte die Stadt nicht,
sie focht den Entscheid der
Schätzungskommission an und
legte Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht ein. Mit Entscheid
vom 9. Februar hat das Verwal-

tungsgericht die Position der
Stadt vollumfänglich bestätigt.
Für den Bauern bedeutete das
nach Bundesgerichtsentscheid
die zweite Niederlage vor Ge-
richt. Er hätte den Entscheid
zwar weiter ans Bundesgericht
ziehen können, verzichtet nun
aber darauf.

«Vereinbarung gibt uns
Planungssicherheit»
Die Stadt ging davon aus, dass
dasVerwaltungsgericht in ihrem
Sinne entscheiden wird. Trotz-
dem sei das Urteil sehr erfreu-

lich, sagt Stadtrat Peter Jans,
Vorsteher der Technischen Be-
triebe. Der Entscheid des Ver-
waltungsgerichts betrifft aber
nur die Entschädigung der aktu-
ellen Auffüllung. Deshalb fan-
den nach dem 9. Februar Ge-
spräche zwischen den Anwälten
der Stadt und demGrundeigen-
tümer statt. Die Stadtwollte klä-
ren, ob das Urteil den Bauern
umgestimmt hat.

«Für den Stadtrat war klar:
Wenn es die Möglichkeit gab,
eine umfassende Lösung zu fin-
den, wollte man eine Vereinba-

Lukas Tannò rung anpeilen», sagt Jans. Diese
umfassende Lösung betrifft
nicht nur die aktuelle Auffül-
lung, sondern auch zukünftige.
«Diese Vereinbarung ist für uns
wichtig, weil sie uns Planungssi-
cherheit gibt.»

Deponie soll ab 2030mehr
Kapazität haben
Die 2003 genehmigte Erweite-
rung reichtnicht. StadtundKan-
ton möchten die Deponie noch-
mals erweitern. Dank der Ver-
einbarung hat die Stadt laut Jans
nunmit allen – ungefähr ein hal-
bes Dutzend – Grundeigentü-
mern eine umfassende Eini-
gung. Vor der nächsten Erweite-
rung muss nicht nur die
finanzielle Entschädigung ge-
klärtwerden, sondern auch zum
Beispiel, wie dasGelände später
aussehen soll.

«In diesem Jahr starten wir
mit den Gesprächen mit den
Landbesitzern, um die privat-
rechtliche Zustimmung zur an-
stehenden Erweiterungsetappe
zu sichern.», sagt Jans. Auf-
grund des Gerichtsentscheids
geht er davon aus, dass die
Landbesitzer nicht zu hohe Ent-
schädigungen verlangen wer-
den. Das Ziel der neuen Erwei-
terung sei es, dass die Deponie
ab 2030mehr Kapazität habe.

Seit Herbst 2024 ist die An-
nahme von Aushubmaterial in
der Deponie Tüfentobel deut-
lich eingeschränkt. Jans sagt:
«BisdieDeponiemehrVolumen
hat,wird ihre restlicheKapazität
auf die kommenden Jahre ver-
teilt.»

Mit dem neuen Erweite-
rungsprojekt, das der Stadtrat in
den nächsten Jahren dem Stadt-
parlament vorlegen will, ver-
grössert sich die Kapazität der
Deponie um zusätzliche 4,5Mil-
lionen Kubikmeter Material.
Damit würde die Deponie ver-
mutlich erst zwischen 2040 und
2045 voll sein. Was klar ist: Die
DeponieTüfentobelwirdPolitik
und Bevölkerung auch ohne
Rechtsstreit noch weiter be-
schäftigen.
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Einigung im Deponie-Streit Tüfentobel
Die Stadt hat sichmit dem unzufriedenen Bauern geeinigt. Die Deponie wird Politik und Bevölkerung aber weiter beschäftigen.


